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LEITSÄTZE — RECHTSSACHE T-93/01 

Ist die Kommission zur Zahlung von Ver
zugszinsen auf einen Betrag verurteilt 
worden, den sie aus einem Vertrag schul
det, für den aufgrund einer Schiedsklausel 
das Gericht zuständig ist, so kann der an
zuwendende Zinssatz, soweit die Zinsen für 
einen vor dem 1. Januar 1999 liegenden 
Zeitraum zu zahlen sind, auf 8 % jährlich 
festgesetzt werden und ab dem 1. Januar 
1999 auf der Grundlage des von der Eu

ropäischen Zentralbank für die wesentli
chen Refinanzierungsgeschäfte fest
gesetzten, während der verschiedenen Ab
schnitte des betreffenden Zeitraums an
wendbaren Zinssatzes zuzüglich 2 
Prozentpunkte berechnet werden. 
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